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§ 1 Einleitung

Den Untersuchungsgegenstand vorliegender Arbeit bilden im Wesentlichen die 
Strukturprinzipien der türkischen Verfassung von 1982, spezifisch das Laizitäts- 
und das Nationalitätsprinzip. Einerseits bedeutet dies, dass sich die Untersuchung 
der Strukturprinzipien auf die Vorgaben einer konkreten Verfassungsordnung be­
schränkt. Im Sinne der unterschiedlichen Aspekte einer rechtsdogmatischen Arbeit 
(des analytischen, empirischen und normativen)1 lässt sich die hier vorliegende 
Arbeit daher zum Teil als empirisch bezeichnen. Wie später näher verdeutlicht, 
ist der Begriff des Strukturprinzips eng mit dem Staat und der Staatsstruktur und 
folglich der verfassungsrechtlichen Faktizität verbunden. Ein reiner Rückgriff auf 
die Normativität könnte demnach die Möglichkeit eines durch Institutionen und 
Verfahren greifbaren Strukturprinzips ausschließen. Andererseits heißt es, dass 
die Untersuchung von Strukturprinzipien der türkischen Verfassung nicht im Hin­
blick auf jedes Strukturprinzip durchgeführt werden kann. Aus diesem Grund ist 
eine beispielhafte Darstellung bevorzugt worden. Bei der Auswahl einer solchen 
Darstellung werden zwei Punkte berücksichtigt. Zum einen werden die auf die 
Strukturprinzipien der türkischen Verfassung bezogenen verfassungsrechtlichen 
Schriften beachtet. Zwei Strukturprinzipien der türkischen Verfassung, die dabei 
als die „wichtigsten“2 anzusehen sind, werden ausgewählt: nämlich das Laizitäts- 
und das Nationalitätsprinzip. Zum anderen wird in Betracht gezogen, dass diese 
zwei Strukturprinzipien der türkischen Verfassung gleichzeitig der deutschen 

	 1	Dabei stellt Alexy dar, dass eine rechtswissenschaftliche Theorie in Verbindung mit den 
folgenden drei Aspekten durchgeführt werden kann. Ihm zufolge geht es in einer analytischen 
Arbeit um die begrifflich-systematische Durchdringung des geltenden Rechts, während es 
bei einer empirischen Untersuchung um die Erkenntnis des positiv geltenden Rechts geht. In 
einer normativen Dimension hingegen ist die Frage entscheidend, was unter Zugrundelegung 
des positiv geltenden Rechts die richtige Entscheidung in einem konkreten Fall ist. Näher bei 
Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, 5. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt / M., 2006, S. 22 ff.
	 2	Rumpf, Christian, Das türkische Verfassungssystem, Harrassowitz, Wiesbaden, 1996, 
S. 105; ebenso ders., Das Laizismus-Prinzip in der Rechtsordnung der Republik Türkei, in: 
JöR 36 (1987), S. 179 (179 ff.); ders., Laizismus, Fundamentalismus und Religionsfreiheit in 
der Türkei in Verfassung, Recht und Praxis, in: Verfassung und Recht in Übersee / Law and 
Politics in Africa, Asia and Latin America 32 (1999), H. 2, S. 164 (164); Yildiz, Hüseyin, Der 
neue türkische Verfassungsentwurf und die daraus resultierenden Einflüsse auf die demokra­
tische Entwicklung der Türkei, in: JöR 58 (2010), S. 353 (354), Fn. 3; vgl. auch Öztürk, Akif 
Hilal, Das Kopftuch, Peter Lang, Frankfurt, 2006, S. 253; Perçin, Müjgan, Die Kompatibilität 
des säkularen Staates mit dem Islam – Am Beispiel der Türkei unter besonderer Berücksich­
tigung des deutschen Religionsverfassungsrechts, Duncker & Humblot, Berlin, 2013, S. 193; 
Özbudun, Ergun, Türkiye’de Demokratikleşme Süreci (Der Demokratisierungsprozess in der 
Türkei), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014, S. 104 f.
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Verfassungskultur völlig fremd sind und daher eine solche Untersuchung in der 
deutschen Sprache auf Interesse stoßen könnte.

Neben dem oben erwähnten empirischen Aspekt liefert diese Arbeit auch eine 
analytische Folie zum Begriff des Prinzips, die auf die Prinzipientheorie von Ro­
bert Alexy zurückgeht. In Annäherung an die Prinzipienkonstruktion von Alexy 
wird dabei auch versucht, die Frage zu beantworten, ob der Prinzipienbegriff 
Alexys für die Strukturprinzipien der türkischen Verfassung eine adäquate rechts­
theoretische Grundlage bietet.

A. Ziele

Aus dem Dilemma des Naturrecht-Positivismus-Streits ergibt sich die vor al­
lem im anglo-amerikanischen Rechtskreis diskutierte Theorie der „General Prin­
ciples of Law“, die die Unterscheidung von Regeln und Prinzipien voraussetzt.3 
Damit übereinstimmend entwickelt Robert Alexy in seiner Habilitationsschrift 
Theorie der Grundrechte4 eine Strukturtheorie der Grundrechte, die die von Ro­
nald Dworkin5 vorgeführte Unterscheidung von Regeln und Prinzipien behandelt, 
und versucht dabei, Abweichungen in der Normenanwendung mit dem Hinweis 
auf Differenzen in der Normstruktur rekonstruierend zu erklären. Dies stellt er als 
empirisch-analytischen Charakter6 seiner Theorie dar.

Die Grundrechtstheorie Alexys stellt sich vor allem als eine Theorie der Abwä­
gung dar, die auf dem in seinen späteren Veröffentlichungen in einer Gewichts-
formel 7 formulierten Abwägungsgesetz beruht. Dies entspricht nicht zufällig der 
letzten Stufe der Grundrechtsprüfung – dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz: „Der 
Prinzipiencharakter impliziert den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, und dieser im­
pliziert jenen.“8 Auf diese Weise stellt er die Zugehörigkeit von Prinzipien zum 
Rechtssystem im „Offenheitsbereich des positiven Rechts“ dar, worin auf Sub­
sumtion verzichtet wird, um mithilfe der Abwägung als Anwendungsform der 
Prinzipien ein rationales und daher nach Maßgabe der Diskurstheorie mit dem 
Anspruch auf Richtigkeit ausgestattetes Ergebnis erzielen zu können.9 Ausgehend 

	 3	Hassemer, Winfried / Neumann, Ulfrid / Saliger, Frank (Hrsg.), Einführung in die Rechts­
philosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 9. Aufl., C. F. Müller, Heidelberg, 2016, S. 98.
	 4	Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, 5. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt / M., 2006.
	 5	Siehe unten § 2 A. I.
	 6	Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 32.
	 7	Alexy, Robert, Die Gewichtsformel, in: Jickeli, Joachim / Kreutz, Peter / Reuter, Dieter 
(Hrsg.), GS für Jürgen Sonnenschein, De Gruyter, Berlin, 2003, S. 771 (771 ff.); ders., Post­
script, in: ders., A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, Oxford, 2002, 
S. 388 (401 ff.).
	 8	Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 100.
	 9	Zur Kritik daran: Bäcker, Carsten, Recht als institutionalisierte Vernunft, in: ARSP 97 
(2011), H. 3, S. 346–356.
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davon beansprucht die Alexysche Prinzipientheorie, die Grundrechtstheorie und 
die Argumentationstheorie miteinander zu verbinden.10 

Als eine grundrechtsdogmatische Theorie befasst sich die Prinzipientheorie 
Alexys primär mit der „Frage nach der richtigen grundrechtlichen Entscheidung 
und der rationalen grundrechtlichen Begründung“11. Im Hintergrund dieser Frage 
stehen die sich aus dem normstrukturellen Dualismus ergebende logische Unter­
scheidung von Regeln und Prinzipien und folglich der darauf beruhende Prinzipi­
enbegriff.12 Dies zeigt sich in den folgenden Worten Alexys deutlich: 

„Die Unterscheidung zwischen Regeln und Prinzipien steht im Zentrum einer Theorie, die 
als ‚Prinzipientheorie‘ bezeichnet werden kann. Die Prinzipientheorie ist das System der 
Implikationen dieser Unterscheidung.“13

Die dabei angenommene normstrukturelle Bezeichnung von Prinzipien als Opti­
mierungsgebote spielt somit in der Alexyschen Grundrechtsdogmatik eine wesent­
liche Rolle. Diese zweistufige Argumentation der Prinzipientheorie manifestiert, 
dass es sich bei der Prinzipientheorie nicht nur um eine reine Grundrechtstheorie 
handelt, sondern auch um „eine rechtstheoretische Theorie analytischer Natur, 
die auf unterschiedliche rechtsdogmatische Bereiche konkreter Rechtssysteme“14 
Anwendung findet. 

„Kaum eine wissenschaftliche Schrift auf dem Gebiet des Öffentlichen Rechts 
hat den vergangenen dreißig Jahren in Deutschland [und international] so viel 
Aufmerksamkeit gefunden und ist bis in die juristische Ausbildung und Praxis  
hinein so nachhaltig rezipiert worden wie Robert Alexys ‚Theorie der Grund­
rechte‘ von 1985.“15 Trotz ihres Erfolgs ist die Alexysche Prinzipientheorie des 
Rechts seit ihrer Existenz stark kritisiert16 und im Laufe der Zeit von ihren Befür­

	 10	Alexy, Robert, Hauptelemente einer Theorie der Doppelnatur des Rechts, in: ARSP 95 
(2009), H. 2, S. 151 (166); ders., Rechtsregeln und Rechtsprinzipien, in: ders. / Koch, Hans-Jo­
achim / Kuhlen, Lothar / Rüßmann, Helmut (Hrsg.), Elemente einer juristischen Begründungs­
lehre, Nomos, Baden-Baden, 2003, S. 217 (225 ff.).
	 11	Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 32.
	 12	Borowski, Martin, Grundrechte als Prinzipien, 3. Aufl., Nomos, Baden-Baden, 2018, S. 114.
	 13	Alexy, Robert, Konstruktion der Grundrechte, in: Clérico, Laura / Sieckmann, Jan-Reinard 
(Hrsg.), Grundrechte, Prinzipien und Argumentation, Nomos, Baden-Baden, 2009, S. 9 (10).
	 14	Kallmeyer, Christoph, Ideales Sollen, Nomos, Baden-Baden, 2016, S. 17 f.
	 15	Klement, Jan Henrik, Vom Nutzen einer Theorie, die alles erklärt, in: JZ 15 (2008), S. 756 
(756).
	 16	Eine der stärksten Kritiken findet sich bei Ralf Poscher, der in seiner intensiven Ausein­
andersetzung mit der Prinzipientheorie Alexys geltend gemacht hat, dass die Prinzipientheo­
rie zu einer Theorie auf der „erfolglosen Suche nach ihrem Gegenstand“ geworden sei, zur 
„Theorie eines Phantoms“. Poscher, Ralf, Einsichten, Irrtümer und Selbstmissverständnis der 
Prinzipientheorie, in: Sieckmann, Jan-Reinhard (Hrsg.), Prinzipientheorie der Grundrechte, 
Nomos, Baden-Baden, 2007, S. 59–79; ders., Theorie eines Phantoms: Die erfolglose Suche 
der Prinzipientheorie nach ihrem Gegenstand, in: RW 4 (2010), S. 349–372; ders., Grundrechte 
als Abwehrrechte, Mohr Siebeck, Tübingen, 2003, S. 73 ff.; ders., The Principle Theory: How 


